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2. Ergänzung zur Eingabe und Widerspruch in Bezug „Windpark Golzow“

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Freude,

sehr geehrter Herr Dr. Stock,

Hiermit machen ich eine zusätzliche Eingabe, führe zusätzlich Beschwerde und informiere Sie über folgende zusätzliche Anträge in Bezug des „Windparks Golzow“:
Eingabe an das Amt Brück in Bezug Befangenheiten als Information und als Grundlage Ihrer Entscheidungsfindung:

1. Abstimmungsverhalten der Gemeindevertreter (Befangenheit etc.). Resultierender Verstoß gegen die GO § 28 in Verbindung mit dem GO- Kommentar 10.28 in Verbindung mit § 5 (4) GO in Verbindung mit § 39 GO.

Ich weise hier speziell auf den § 5 (7) der GO BRB hin. Dort ist eindeutig aufgeführt, das der § 5 (2 – 6) und somit resultierend und folgend der § 28 und §39 GO BRB auch für den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan Anwendung findet.

Nach § 28 Absatz 6 sind Beschlüsse und Abwägungen unwirksam, wenn ein Verstoß für das Abstimmungsverhältnis entscheidend war. Ohne die Stimmen der nun vier festgestellten und somit befangenen Gemeindevertreter, hätte keine Beschlussfähigkeit vorgelegen. Von den an allen bisher durchgeführten Abstimmungen sind 4 GV von den anwesenden Gemeindevertretern nach § 28 befangen. Namentlich: 

Herr Voigt als Bruder eines Landverkäufers/ Verpächters, 

Frau Hollstein als Angestellte der Agrargenossenschaft ebenfalls Landverkäufer/Verpächter - in Bezug der Windkraftanlagen, 

Im vorherigen Brief vom 10.07.2007 führte ich aus:

Herr Bürgermeister Mahlow als Angestellter einer der Hausbanken (Volksbank Berlin eG – im deutschlandweiten Bankenverbund der Volksbanken e.G.) der „Germania Windpark GmbH & Co. KG“ und der „Windpark Golzow GmbH und Co. KG“,. 

Herr Mahlow als Bruder des Bürgermeisters.

Ergänzend führe ich am 16.07.2007 aus:

Der Sachverhalt der Befangenheit des Bürgermeisters der Gemeinde Golzow – Herr Dr. Mahlow und seines Bruders – wurde aufgrund der in der MAZ veröffentlichten Angaben überprüft. Nun zeigt sich ein noch viel direkterer Zusammenhang auf.
Im vorherigen Szenario stellte sich die direkte Verbindung und finanzielle Verquickung der im Finanzverbund der Volks- und Reiffeisenbanken aufgeführten Partner- Banken und weiterer Partner heraus, die direkt miteinander und vollkommen abhängig (weisungsgebunden und finanziell) tätig sind.

Da nun jedoch - mit der Mitarbeit des Herrn Mahlow im (für) Rechenzentrum Berlin der Volksbanken und Reiffeisenbanken- auch ein weiterer und viel direkterer Arbeitgeber des Finanzverbundes der Volks- und Reiffeisenbanken auftritt und nun auch noch zusätzlich die beiden Rechenzentren in Münster und Berlin Hand in Hand arbeiten, besteht ein noch viel direkterer und eindeutigerer Zusammenhang und eine dementsprechende finanzielle 100 % Abhängigkeit der Partner im Finanzverbund untereinander. Die Rechenzentren (und auch die vielen kleineren Partner des GAD) arbeiten direkt und vollkommen finanziell und weisungsgebunden abhängig für beide Banken und die anderen Mitstreiter des Finanzverbundes unter der direkten bundesweiten (europaweiten) Weisungsoberhoheit von einflussreichen Persönlichkeiten. Somit besteht hier eine noch direktere Verbindung im Finanzverbund und damit eine klare berufliche Abhängigkeit des Bürgermeisters der Gemeinde Golzow.

Ich bitte diesen klaren Sachverhalt - begründet auf der Aussage des BM der Gemeinde Golzow in der MAZ vom 14.07.2007 - im Amt Brück zu bewerten und die Befangenheit des Bürgermeisters der Gemeinde Golzow - Herr Dr. Mahlow und seines Bruders - festzustellen. Es wäre zu bedauern, wenn eine Befangenheit über den Rechtsweg (bis hin zum EU - Gerichtshof) geprüft werden müsste.

Anbei ein Organigramm des Finanzverbundes incl. der Darstellung der Rechenzentren und Ihrer weiteren vollkommen abhängigen Partner aus dem sogenannten „freien Markt“. Auch diese Partnerfirmen sind vollkommen finanziell und weisungsgebunden abhängig vom Finanzverbund der Volks- und Reiffeisenbanken.

Die Durchleitung von erheblichen Investitionen in Windparks beschert den Hausbanken der Investoren erheblichen Umsatz und auch erhebliche Gewinne.

Ende der Ergänzung vom 16.07.2007.

Weiterhin führte ich am 10.07.2007 aus:

Zwei Gemeindevertreter wurden schon in Bezug des Bebauungsplanes vom Amt Brück (in Person des Amtsdirektors) in der Gemeinderatssitzung am 27.12.2005 offiziell als Befangen erklärt. Die Abstimmung zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes musste – auf Antrag der Bürger der Gemeinde Golzow - aufgehoben und neu durchgeführt werden. Das Abstimmungsverhalten ist somit auch für den Flächennutzungsplan und des neuen Bebauungsplanes erheblich. Somit sind alle Abwägungen und anderen Beschlussfassungen zum Windpark Golzow für unwirksam zu erklären und neu durchzuführen.

2. Resultierend: Verhalten des Bürgermeisters der Gemeinde Golzow.

Der Bürgermeister ist laut Gesetz verpflichtet, vor Abstimmungen aller Art im Gemeinderat, die eventuelle Befangenheit der Gemeindevertreter (auch seine) zu eruieren und gegebenenfalls die betroffenen Gemeindevertreter in Bezug dieser Abstimmungen auszuschließen.

Das ist nicht erfolgt. Es wurde sogar von den Bürgern in den Gemeinderatssitzungen und auch schriftlich mehrfach darauf verwiesen, dass Befangenheiten – vor Abstimmungen - zu klären und Gemeindevertreter selber Ihre Verhältnisse zu überprüfen und offenzulegen haben.

Am 16.07.2007 habe ich – auf Grundlage der Aussagen des Herrn Bürgermeisters der Gemeide Golzow in der MAZ vom 14.07.2007 - geändert:

Für mich ist es nicht mehr nachvollziehbar, wie ein Angestellter und sein Bruder des weisungsgebundenen Rechenzentrums Berlin im Finanzverbund mit der weisungsgebundenen Hausbank des Investors – in Bezug aller Abwägungen und Beschlüsse - mit abstimmen.

Zwar sind die einzelnen Banken und anderen Partner im Finanzverbund (Volksbank Nordmünsterland Rheine- und der Arbeitgeber von Herr Mahlow – das Rechenzentrum Berlin und zusätzlich mit seinen vielen weisungsgebundenen und finanziell vollkommen abhängigen Partnerfirmen) regional relativ selbstständig, jedoch werden alle Banken und Partner unter dem gemeinsamen Dach des Finanzverbundes der Volksbanken und Reiffeisenbanken durch einflussreiche Persönlichkeiten bundesweit kontrolliert und weisungsgebunden geführt. Jedoch arbeitet ein Rechenzentrum nicht regional unabhängig sondern unter der direkten Weisungshoheit der einflussreiche Persönlichkeiten die den Finanzverbund bundesweit kontrollieren und weisungsgebunden. 

Hier geht es erster Linie nicht um eine Unerheblichkeit in Bezug der Abstimmungsergebnisse, sondern um einen klaren Rechtsverstoß. Herr Mahlow musste – als Kommunalprofi und auch nach den vorangegangenen Klärungen wissen, dass Er und sein Bruder nicht an den Besprechungen und Abwägungen teilnehmen dürfen. Somit wurde nun wiederholt vorsätzlich und in Verletzung des geltenden Rechts gehandelt.

Die Abwägungen zum Flächennutzungsplan und Bebauungsplan müssen aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Ich bitte um dementsprechende Untersuchungen und die Einleitung der rechtlich nötigen Schritte incl. der nötigen Konsequenzen.

3. Der Einwand der Bürger der Gemeinde Golzow, dass der Abstand der Windkraftan-

lagen zur Waldgrenze teilweise unter 200 m liegt, wurde mit dem Abwägungsvorschlag 

abgetan, dass Windkraftanlagen nicht in dem betreffenden § des Waldgesetzes 

erwähnt werden. Das ist richtig.

Jedoch werden 200 m Abstandsmaß von der Windkraftanlage zum Waldrand im „Teilregionalplan Wind Havelland Fläming“ ausdrücklich erwähnt. Ausnahmen wurden in den ausgelegten Antrags- und Genehmigungsunterlagen nicht erwähnt.

4. Im vorherigen Brief zum Bebauungsplan wurde von mir ausgeführt: 

Im Bebauungsplan wurden keine Zuwegungen für die Baufahrzeuge ausgewiesen. Der Hinweis der Bürger, dass dieser wichtige Punkt nicht ausgelegt wurde, wurde übergangen mit dem Abwägungsvorschlag:

„Die Wege wurde in dem Plan eingezeichnet.“

Das ist eine eindeutig vorsätzliche Unwahrheit. Sehr viele Bürger der Gemeinde Golzow haben Akteneinsicht genommen. Darunter auch Planer. Es wurden keine Wege ausgewiesen. Den Gemeindevertretern wurde ein vorsätzlich falscher Abwägungsvorschlag vorgelegt.

Somit fehlt ein wichtiger Punkt in der Bauleit- und Bauplanung und somit in der Auslegung.

Die Auslegung zum Bebauungsplan muss wiederholt werden. Die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Ein großer Teil der Landbesitzer der betreffenden Flächen hat oder wird dem Investor die Überfahrt- Nutzungsgenehmigung schriftlich verweigern. Somit fehlt ein wesentlicher Punkt in Bezug der Errichtung des Windparks. Der Investor und der Planer muss die Zuwegungen ausweisen.

Die Auslegung und die Abwägung zum Bebauungsplan muss aufgehoben und neu durchgeführt werden.

Ergänzend möchte ich hier ausführen und bemängeln:

Auf Anfrage teilte uns der Landesbetrieb Straßenwesen mit, dass niemals die ausgelegte Variante – in der Genehmigung LUA nun beigelegten Plänen (noch nicht durch die Golzower GV beschlossener Bebauungsplan) mit den dort vorhandenen 5 Zufahrten – genehmigt wurde. 

Es wurden nur 2 Zufahrten von der Bundesstraße genehmigt. 

Zusätzlich sollte ein separater Versorgungsweg neben der Bundesstraße gebaut werden.

Hier offenbart sich eines von vielen Beispielen der unprofessionellen, unvollständigen, falschen, fehlerhaften und in einigen Punkte auch äußerst frechen Antragsstellung durch den Investor. Hier wurden Genehmigungen durch ein Amt ignoriert und einfach eine vollkommen andere und – für den Investor - kostensparende Ausführung zur Genehmigung vorgelegt.

Da sich das LUA auf die Seriosität der Planer des Investors wohl verlassen hat, wurden vollkommen falsche Pläne genehmigt.

Ich bitte hier um Untersuchung des Sachverhaltes und die nötigen Konsequenzen.
5. Wie in Punkt 4. genannt muss auch hier der FNP überprüft, ergänzt, neu ausgelegt, abgewogen und beschlossen werden.

6. Im vorherigen Schreiben habe ich ausgeführt:

Weiterhin wurde durch die BI Gegenwind eruiert, dass die Germania Windpark GmbH den Windpark Golzow nicht mehr weiter führt und eine Ausgründung nur für den Windpark Golzow als „Windpark Golzow GmbH“ durchgeführt wurde.

Somit muss rechtlich überprüft werden, ob die Germania Windpark GmbH noch Vertragspartner der Gemeinde Golzow im Sinne des Stadtbaulichen Vertrages ist und wie sich die Haftbarkeit (Ausgleichszahlungen etc.) gestaltet.

Da die Ausgründung schon vor der Abwägung der Golzower GV am 02.04.2007 erfolgte, basiert die Abwägung zum Bebauungsplan vom 02.04.2007 auf Informationsmängel und fand unter falschen Voraussetzungen für die Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow statt.

Die Golzower GV sind über den Sachverhalt der Ausgründung, der Rechtslage und der Risiken offiziell und öffentlich zu informieren und können erst dann weitere Entscheidungen treffen. Das Amt Brück wird als Berater und Unterstützer der Gemeinde Golzow in Rechtsfragen gebeten diesen Sachverhalt zu prüfen, da hier erhebliche Gefahr für das Allgemeinwohl vorliegt. Wer ist der rechtmäßige Vertragspartner der Gemeinde Golzow? Wurde die Ausgründung ohne Information der Gemeinde Golzow durchgeführt? Wie verhält es sich mit der Gefahrenverteilung? Die Gemeinde Golzow ist vor möglichen Schaden zu schützen.

Weiterhin möchte ich ergänzen:

Nach Sichtung der Auskünfte über die Germania Windpark GmbH und Co. KG und der Windpark Golzow GmbH und Co. KG, wurde ein Firmengeflecht festgestellt, in dem 11 Mitarbeiter 13 Firmen (+ diverse Auslandsbeteiligungen) einem Jahresumsatz von 15.200.000,00 € in 2007, jedoch Verbindlichkeiten von fast 22.000.000,00 € gegenüberstehen. Mit wenigen Ausnahmen ist der alleiniger Geschäftsführer für 13 Unternehmen Herr Markus Tacke. Mit in 5 weiteren Ländern verbundenen Unternehmen. Wie schon ausgeführt mit 11 Mitarbeitern. Herr Tacke kontrolliert sich selber und somit den Geldfluss uneingeschränkt.

Seit Januar 2006 ist nur alleine die „Windpark Golzow GmbH und Co. KG der Planer und Betreiber des Windparks Golzow.

Nach dem Städtebaulichen Vertrag, muss der Investor den Wechsel des Planers und/ oder Betreibers (auch andere Änderungen) den Gemeindevertretern der Gemeinde Golzow zeitnah (innerhalb von 14 Tagen) anzeigen. Da die meisten GV von den Berichten über den Wechsel des Planers und Betreibers in der letzten GV- Sitzung im Juni 2007 vollkommen überrascht waren, wurde offenbar der Wechsel nicht angezeigt.

Somit wurde gegen die Informationspflicht der GV durch den Investor verstoßen.

Der Städtebauliche Vertrag ist somit hinfällig. Der Vertragspartner ist nicht mehr die Germania GmbH und Co. KG, sondern die Windpark Golzow GmbH und Co. KG. Mit der Windpark Golzow GmbH und Co. KG besteht jedoch kein Vertragsverhältnis.

7. Im vorherigen Schreiben habe ich ausgeführt:

Die Ausgleichsmaßnahmen für den Windpark Golzow von 500.000,00 € sollen auf dem Gebiet der Gemeinde Gollwitz durchgeführt werden.

Laut Aussage der Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow, kann die Gemeinde Golzow keine Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen ausweisen.

Dem wiederspricht die BI Gegenwind. Es ist den Bürgern der Gemeinde Golzow nicht bekannt, dass zu diesem Thema jemals eine Veranstaltung stattgefunden hat, oder in einer anderen Form dieses Thema geprüft und öffentlich ausgewertet wurde. 

Viele Bürger würden Teile Ihrer Grundstücke oder ganze Grundstücke für Ausgleichmaßnahmen zur Verfügung stellen. In Grüneiche nisten viele Störche. Die Bunkeranlagen oberhalb Grüneiche könnten noch besser als Fledermausquartiere hergerichtet werden. In Grüneiche und anderen Ortsteilen der Gemeinde Golzow könnten viele Hecken und Streuobstwiesen entstehen. Es wird aus diesen Gründen hier bezweifelt, dass die Gemeinde Golzow keine Flächen zur Verfügung stellen kann, da eine rechtmäßige Prüfung nicht bekannt ist und die privaten Grundstückseigentümer nicht beteiligt wurden.

Da hier ein Verfahrensfehler vorliegt und eine Verwendung der ca. 500.000,00 € Ausgleichsmaßnahmen für Golzow nicht nach Vorschrift und mit Einbeziehung der privaten Grundstücksbesitzer in Golzow überprüft wurde, ist dieses nachzuholen.

Zusätzlich ist aus diesem Grund die Auslegung und die Abwägung zum BBP und zum FNP aufzuheben und neu durchzuführen.

Aus diesem einen Punkt schon ersichtlich, ist die durch die EU- Umweltrichtlinie vorgeschriebene „Bürgerbeteiligung“ an den FNP und BBP Verfahren, äußerst wichtig.

Der Part „Flächenausweisung“ hätte in Zusammenarbeit mit den Bürgern und unter Einhaltung der EU- Umweltrichtlinie, schon rechtlich einwandfrei geklärt werden können. Nicht umsonst schreibt die EU- Umweltrichtlinie die Bürgerbeteiligung vor. Leider wurde diese Bürgerbeteiligung bei den bisherigen Bauleitverfahren „Windpark Golzow“ zum FNP und BBP nicht beachtet und somit gegen das verbindliche EU- Umweltrecht verstoßen.

Weiterhin führe ich aus:

Es gibt noch immer keine Aktionen der Gemeindevertretung mit z.B. Bekanntmachungen oder Aufrufen an die Bevölkerung, Ländereien zur Verfügung zu stellen. Auch die Gemeinde müsste ihre Besitzungen überprüfen. Bislang wurden keine Aktivitäten verzeichnet.

Weiterhin führe ich zusätzlich am 04.07.2007 aus:

Dementsprechende Schritte in Bezug der Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen aber auch der geforderten funktionserhaltenden Maßnahmen sind VOR BAUBEGINN zu planen, zu genehmigen und ABZUSCHLIEßEN!
Funktionserhaltende Maßnahmen sind bisher in den Antragsunterlagen noch nicht einmal erwähnt worden. Geschweige denn bisher geplant. Das ist ein erheblicher Verfahrensfehler.

Genehmigungen aller Art, sollte vor dem Abschluss aller Maßnahmen nicht erfolgen.

Das ist ansonsten ein erheblicher Verstoß gegen das verbindliche EU- Umweltrecht.

Der Gemeinde Golzow entgehen so erhebliche Mittel für funktionserhaltende Maßnahmen.

Die könnten z.B. für die Renaturierung von ehemaligen Teichen und heutige versiegelten Müllkippen (ehemalige wassergefüllte Tongrube in Pernitz oder die Entsieglung von Nebenstraßen und damit verbundene Schaffung von entsiegelten Verbindungsstraßen-, Gehweg-, und Radwegoberflächen dezentral etc.) eingesetzt werden.
8. Antrag an die Gemeindevertreter der Gemeinde Golzow und das Amt Brück – zur Lösung der Meinungsverschiedenheiten, in Bezug der Genehmigung einer moderaten Lösung. Vorschlag BI: 

Die BI schlägt seid fast 5 Jahren vor, einen Konsens zu finden. Dieser würde in der Errichtung von max. 6 Anlagen mit der Maximalhöhe von 100 m liegen. Der Standort wäre auf der Straßenseite in Richtung Prützke (incl. Standort auf dem Gemeindeland – diese Anlage mit max. 80 m Höhe ). Somit würde der Höhenzug oberhalb Grüneiche ein wenig frei bleiben und die Flugbewegungen von Tausenden Zug- und Rastvögel nicht zu sehr beeinträchtigt werden. Auch die Störche und hunderte Fledermäuse, die oberhalb Grüneiche auch teilweise in den Bunkeranlagen nisten, würden relativ geschützt bleiben. Störche und Fledermäuse tauchen in dem Umweltbericht der Germania leider nicht auf. Da es keine wirkliche Erfassung durch das LUA (durch deutsche Gesetze vorgeschrieben) und keine Prüfung (nach EU- Richtlinie vorgeschrieben) des Umweltberichtes gibt, können die leider unrichtigen und verfälschten Darstellungen auch nicht berichtigt werden. 

Auch bitten wir Sie, sich für eine Einzelfallprüfung (laut Bundesverwaltungsgericht) in Bezug der „optischen etc. Beeinträchtigung“ einzusetzen. Nicht nur Störche und Fledermäuse sind wichtig - auch wir Bürger.
9. Wir bitten Sie um vollständige Heilung und stellen die weiteren und ergänzenden Anträge (wir weisen hier auf die neueste deutsche- und EU- Rechtssprechung und die Forderungen und die vorgeschrieben Form/ Inhalt der Auslage des direkt wirkenden EU- Umweltrechtes und auch des EU- Wettbewerbsrechtes hin):

1. Aufhebung der Abwägungsbeschlüsse und der Satzungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan,

2. Erneute und vollständige Auslegung des Flächennutzungsplans und des 

    Bebauungsplanes mit Umweltbericht, Prüfung Umweltbericht und nach erfolgter 

    Bürgerbeteiligung – Siehe das direkt auf Deutschland wirkende EU- Umweltrecht 

    und die rechtskräftige Verurteilung Deutschlands zu diesem Thema,

3. Entwicklung eines Bebauungsplanes aus dem dann in Kraft tretenden neuen und 

    richtig ausgelegten FNP mit Auslage des vollständigen Umweltberichtes incl. 

    Prüfung und der gesetzlich geforderten Bürgerbeteiligung,

4. Maßnahmen gegen den Bürgermeister der Gemeinde Golzow und Maßnahmen 

    gegen die befangene Gemeindevertreter mit dem Ergebnis der Untersagung 

    von weiteren Amtsgeschäften. Es ist anzuweisen, dass die Amtsgeschäfte der 4 

    GV ruhen zu lassen sind. Ich weise hier nochmals darauf hin, dass hier die 

    erhebliche Gefahr besteht, dass durch den Bürgermeister der Gemeinde Golzow

    und seines Bruders (befangen) wider besseren Wissen und Gewissen vorsätzlich 

    und wiederholt das Gesetz missachtet wurde. 

    Auf jeden Fall ist festzustellen und anzuweisen, dass die betreffenden o.g. 4 

    Gemeindevertreter sich nicht mehr an den Abstimmungen zum Windpark Golzow

    beteiligen dürfen.

5. Unwirksamkeit des Städtebaulichen Vertrages wegen Täuschung der GV durch

    den ehemaligen Vertragspartner Germania WP GmbH und neuen Planer/ Be-

    treiber „Windpark Golzow GmbH und Co. KG“. 

    Einleitung strafrechtlicher Schritte gegen die Verantwortlichen der Germania 

    Windpark GmbH wegen vorsätzlicher Täuschung von Mandatsträgern und Ämtern 

    etc.. Auch in Bezug der falsch und unvollständig ausgelegten Antragsunterlagen

    zum FNP und FP (siehe Landesbetrieb Straßenwesen - als ein Beispiel).

    Auch sollten die Berechnungen des Investors in Bezug der Windhöffigkeit über-

    prüft werden. Ich bereite zur Zeit dementsprechende Schritte vor. Die Maximal-

    Einspeisesubventionen könne nur gezahlt werden, wenn ein bestimmtes Ergebnis

    in Bezug des Referenzertrag nachgewiesen wird. In Bezug der Windhöffigkeit

    spielt der Windpark Golzow nur in der dritten Liga. Das heißt, dass alle bisherigen

    viel windhöffigeren Standorte – der ersten und zweiten Liga - bereits belegt 

    wurden. Ich zweifle die Richtigkeit der Berechnungen-  in Bezug des „Windparks 

    Golzow“ - an. Gleiches wurde ja auch von mir in Bezug der fehlerhaften oder 

    sogar fehlenden Schallberechnungen des Summenschallpegels nach TA- Lärm 

    Ihnen und dem LUA angezeigt. 

6. Ich verlange eine Europaweite Ausschreibung der genehmigten Windradstand-

    orte, da angefangen von dem Regionalplan bis zum Bebauungsplan erhebliche 

    europäische Fördermittel geflossen sind. 

    Ich bringe hier zur Anzeige und widerspreche hier der Vorgehensweise, dass nur

    ein Windparkinvestor – ohne europaweite Ausschreibung der genehmigten 

    Flächen im Rahmen des Windparks Golzow bauen darf. 

    Das ist ein klarer Verstoß gegen das EU- Wettbewerbsrecht. Das betrifft nicht die 

    Planung, die der Investor auf Eigen Rechnung und auf eigene Gefahr laut (des 

    nun hinfälligen ) Städtebaulichen Vertrag rechtssicher und täuschungsfrei aus-

    zuführen hat.

7. Ich bitte hier das Verfahren „Flächenausweisung für Ausgleichsmaßnahmen“

     zum FNP und/ oder BBP unter der Einhaltung der EU- Umweltrichtlinie – Bürger-

     beteiligung und einwandfrei rechtmäßig durchführen zu lassen.

8. Ich bitte den – in der BI Gegenwind - schweren Herzens ausgehandelten 

    Kompromissvorschlag für 5 Anlagen max. 100 m und 1 Anlage max. 80 m, im

    Gemeinderat abzuwägen zu lassen und den Bürgern in Golzow entgegenzukom-

    men. Im Zuge dessen, würde ich und die BI Gegenwind auch auf die 

    Rücknahmen, Neuauslegungen und erneute Abwägungen / Beschlüsse zum FNP 

    und BP verzichten. Alle Eingaben und Beschwerden und vorbereiteten Klage-

    erhebungen würden zurückgenommen bzw. nicht eingereicht werden. 

9. Antrag auf Neuverhandlung in Bezug der pacht des Pachtgrundstückes der 

    Gemeinde, auf Grundlage des Marktes und eines deutschen Referenz- Pachtbe-

    trages (Referenzpacht mindestens 18.000,00 €/anno in Ostdeutschland in einem 

    vergleichbaren Gebiet).

10. Es ist Vorsicht abgebracht in Bezug der Rückbausicherheiten. 

    Der Firmenverbund der Germania Windpark GmbH und Co. KG und erst recht 

    nicht der Windpark Golzow GmbH und Co. KG, bieten keinerlei wirkliche reale 

    Sicherheiten. Es sind Bankbürgschaften in Höhe von 180.000,00 €/ WEA bei der 

    Bank der Gemeinde zu hinterlegen. Für die Bankbürgschaften und die Rückbau-

    absicherung ist die Baubehörde des Landkreises gesetzlich zuständig. 

    An die Behörde ist ein dementsprechender Brief zu richten, um im Falle eines 

    Konkurses des Windparke Golzow (mit welchem Eigentümer dann auch immer) 

    die Gemeinde Golzow rechtsicher gestellt ist.

11. Die Bekanntmachungen nach Bimsch wurden nicht richtig durchgeführt.

    Dort ergehen noch zusätzlich Beschwerden von Bürgern dieser Gemeinde.

    Ich erlaube mir hier den Hinweis und Äußere die Bitte, dass alle Arten von Be-

    kanntmachungen zu Bauvorhaben privilegierter oder anderer Art, in allgemein 

    zugänglichen Tageszeitungen - in der betreffenden Region - zu erfolgen hat. 

    Das ist in Bezug des Windparks Golzow niemals geschehen.

12. Da nun die Rechtslage komplex und unübersichtlich ist, bitte ich um die 

Verpflichtung des RA Dr. Otto zur Beratung der Gemeinde. Dr. Otto war bereits 

der Berater der Gemeindevertreter und kennt sich somit am besten mit den be-

treffenden Sachverhalten aus. Es besteht die große Gefahr, dass die Gemeinde 

und Ihre Bürger übervorteilt oder Schaden für die Allgemeinheit zugefügt werden 

soll.

13. Am 04.07.2007 bitte ich die GV darum, die Planung und Ausführung auch der

     funktionserhaltende Maßnahmen (neben den anderen Maßnahmen) vor dem 

     Baubeginn und innerhalb der Gemeindegrenzen Golzow abschließen zu lassen.

     Ich bitte darum, die Projekte mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft abzu-

     stimmen. Nur so kann ein optimaler Einsatz der Mittel gewährleistet werden.

     Der Gemeinde entgehen ansonsten erhebliche Mittel und auch daraus resul-

     tierende einmalige gestalterische Möglichkeiten.

Als Anlage zu dieser Ergänzung eine Kommentierung zur Verurteilung Deutschlands durch den EU- Gerichtshof wegen Verstoßes gegen das verbindliche Umweltrecht (meine Original- E-mail vom 09.07.2007 an das LUA und sonstige Stellen):

Der Europäische Gerichtshof (EUGH) hat Deutschland wegen unvollständiger Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) am 10. Januar 2006 rechtskräftig verurteilt. 
AZ.: EuGh Rs C-98/03.
Hinweise der LANA zur Anwendung des europäischen Artenschutzrechts bei der Zulassung von Vorhaben und bei Planungen
1
Die LANA sieht im Zusammenhang mit der EuGH-Entscheidung vom 10.1.2006 hinsichtlich der Anwendung des europäischen Artenschutzrechts dringenden Handlungsbedarf, insbesondere auch im Interesse der Rechtssicherheit von Investitionsentscheidungen. Die nachfolgenden Hinweise betreffen den Umgang mit den Vorschriften der Artt. 12, 13 und 16 FFH-Richtlinie (FFH-RL) sowie der Artt. 5 und 9 der Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) bis zur erforderlichen Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes.
1. Artenschutzrechtliche Aspekte des Urteils des EuGH vom 10.1.2006.
Mit Urteil vom 10.01.2006 2 hat der EuGH Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der FFH-Richtlinie verurteilt. Dieses Urteil betrifft auch artenschutzrechtliche Regelungen des BNatSchG.
Nach dem EuGH ist § 43 Abs. 4 BNatSchG unzureichend, weil darin gesetzliche Ausnahmen für die Beschädigung oder Zerstörung von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten der Arten nach Anh. IV a) FFH-RL enthalten sind, wenn keine “Absicht” gegeben ist. Eine solche Einschränkung des Schutzes ist mit Art. 12 I lit. d FFH-RL nicht vereinbar (Urteilsgründe Nr. 55).
§ 43 Abs. 4 BNatSchG ist weiterhin unzureichend, weil die Vorschrift Ausnahmen vom Beeinträchtigungsverbot für FFH-Arten enthält, wenn ein zugelassener Eingriff oder eine Ausnahme nach den Biotopschutzbestimmungen vorliegt. Dabei sei nicht sichergestellt, dass die aus Art. 16 FFH-Richtlinie sich ergebenden Voraussetzungen für Ausnahmen vollständig beachtet würden (Urteilsgründe Nr. 61).
2. Beachtung der EuGH-Rechtsprechung in der Verwaltungspraxis.
Die deutschen Behörden sind zu einer europarechtskonformen Anwendung der deutschen Rechtsnormen verpflichtet. Dies gilt auch für § 43 Abs. 4 BNatSchG. Daher empfiehlt die LANA, für die Behandlung des besonderen Artenschutzrechts in Planverfahren bis zu einer Neufassung des BNatSchG die artenschutzrechtlichen Bestimmungen der Artt. 12, 13 und 16 FFH-Richtlinie sowie der Artt. 5 und 9 Vogelschutz-RL unmittelbar im Rahmen der Eingriffsprüfung anzuwenden oder im Rahmen einer Befreiung nach § 62 BNatSchG die Wahrung der europarechtlichen Vorgaben sicherzustellen 
3 .Die Umsetzung der Anforderungen des besonderen Artenschutzes in Planungsverfahren wird in erheblichem Maße dadurch erschwert, dass sowohl die Rechtsvorschriften zum besonderen Artenschutzrecht im Abschnitt 5 des BNatSchG ( § 42 ff.) als auch die spezifi-
1
Beschlossen auf der 93. LANA – Sitzung am 29.05.2006
2
Urteil vom 10.1.2006, Rs C-98/03
3
Vgl. zum gegenwärtigen Sach- und Streitstand den guten Überblick bei Vogt, Die Anwendung artenschutzrechtlicher Bestimmungen in der Fachplanung und der kommunalen Bauleitplanung, ZUR 2006, 21 ff.



schen Artenschutzregelungen der gemeinschaftsrechtlichen Richtlinien (Art. 12 ff. FFH-RL; Art. 5 ff. VS-RL) nicht auf die planerischen Anforderungen an Zulassungsverfahren für Projekte und Pläne ausgerichtet sind.
Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf den Umgang mit europarechtlich geschützten Arten. 

Dargestellt wird zunächst die Reichweite der Verbotstatbestände der Richtlinien; sodann werden die Abweichungsmöglichkeiten nach Art. 16 FFH- und Art. 9
VS-RL näher erörtert. Die Ausführungen gelten sowohl für den Fall, dass die Richtlinienvorgaben unmittelbar im Rahmen der Eingriffsregelung angewandt werden, als auch für den Fall, dass auf die §§ 42 ff. BNatSchG zurückgegriffen wird und die FFH- sowie die VS-RL im Rahmen der Erteilung einer Befreiung nach § 62 BNatSchG geprüft werden.
3. Der europäische Artenschutz bei Vorhabenszulassungen und Planungen Bei Vorhabenszulassungen und Planungen ist zu klären, ob gegen einen Verbotstatbestand nach Artt. 12, 13 FFH-RL bzw. Art. 5 VS-RL verstoßen wird. Ist dies der Fall, ist den Abweichungskriterien nach Art. 16 FFH-RL und Art. 9 VS-RL Rechnung zu tragen. Dies ist auch Voraussetzung für die Erteilung einer Befreiung nach § 62 BNatSchG.
Nach Art. 2 der VRL haben die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Bestände aller in Art. 1 genannten Vogelarten auf einem Stand zu halten oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erfordernissen Rechnung getragen wird. Daraus ergibt sich, dass der Schutz der Vögel gegen andere, zum Beispiel wirtschaftliche Erfordernisse abgewogen werden muss. Auch wenn Artikel 2 somit keine eigenständige Abweichung von der allgemeinen Schutzregelung dar-
stellt, so zeigt er doch, dass die Richtlinie selbst der Notwendigkeit eines wirksamen Schutzes der Vögel einerseits und den Erfordernissen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, der Wirtschaft, der Ökologie der Wissenschaft, der Kultur und der Freizeit andererseits Rechnung trägt 

4 . Aus diesen Abwägungsmöglichkeiten können sich Spielräume für die Auslegung ergeben.
a) Der Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL, Art. 5 lit. b VS-RL)
Der Schutz der Fortpflanzungsstätten (Nist- und Brutstätten) sowie der Ruhestätten (Wohn- und Zufluchtstätten) – im Folgenden unter dem Begriff “Lebensstätten“ zusammengefasst – ist in Art. 12 Abs. 1 lit. d FFH-RL und Art. 5 lit. b VS-RL geregelt. Nahrungsbzw. Jagdbereiche fallen grundsätzlich nicht in den Schutzbereich 

5 . Nur wenn durch die Beseitigung solcher Teilhabitate etwa eine Population geschützter Tiere wesentlich beeinträchtigt wird, können diese Teilhabitate zumindest mittelbar mit vom Schutzgegenstand der Lebensstätten erfasst sein 

6 ..
aa) Räumliche Abgrenzung der Lebensstätte
4
EuGH, Urteil vom 8.7.1987, C-247/85 gegen Belgien
5
Vgl. BVerwG, NuR 2001, 385 (386)
6
Louis, in Dolde (Hrsg), Umweltrecht im Wandel, 2001, 523; Gellermann, Artenschutz in der Fachplanung und der
kommunalen Bauleitplanung, NuR 2003, 385 (389)
............................................................

Der Begriff der Lebensstätte ist artspezifisch zu definieren. So kann z.B. ein Ensemble mehrerer alter Eichen als eine Lebensstätte des Eremiten oder eine Kiesgrube mit mehreren Tümpeln, wassergefüllten Radspuren und sonstigen Wasserflächen als eine Lebensstätte der Gelbbauchunke aufgefasst werden. Wird bei dem Betrieb der Kiesgrube sichergestellt, dass für den lokalen Bestand der Gelbbauchunke ausreichend Laichhabitate im räumlich-funktionalen Zusammenhang vorhanden sind, wird bei der Beseitigung eines einzelnen Tümpels im Rahmen regulärer Betriebsabläufe der Verbotstatbestand nicht erfüllt.
Entsprechendes gilt für einen Waldkomplex, in dem in einer waldtypischen Dynamik jeweils an unterschiedlichen Stellen Höhlen existieren, die von der Bechsteinfledermaus als Wochenstubenquartiere genutzt werden. Bei revierbildenden oder zerstreut lebenden Arten ist die Lebensstätte des lokalen Vorkommens anhand räumlicher Strukturen abzugrenzen (z.B. Teile eines Waldgebiets für Spechte, Bachabschnitt für Eisvogel), die das Ende der jeweiligen für Lebensstätten geeigneten Habitatstruktur markieren. Für Vogelarten kommt in Betracht, diesen Gedanken ebenfalls auf ein System lokal gut vernetzter Nester anzuwenden. Bei Arten mit großen Raumansprüchen (z.B. Baumfalke) ist vom einzelnen Brutpaar auszugehen und hinsichtlich der (Zer-) Störung eines Brutplatzes zu bewerten, ob eine hinreichende weitere Anzahl grundsätzlich geeigneter bzw. ohnehin regelmäßig genutzter Brutplätze im Umkreis für das betroffene Brutpaar vorhanden sind.
bb) Die Verwirklichung des Verbotstatbestandes
Ziel der Regelung des Art. 12 Abs. 1 lit. d) FFH-RL ist es, die ökologische Funktion von Lebensstätten der geschützten Tierarten aufrecht zu erhalten 7 . Von einer Beschädigung oder Vernichtung einer Lebensstätte ist deshalb erst dann auszugehen, wenn durch die Schädigungshandlung die Funktion der Lebensstätte nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Wird die Funktion der Lebensstätte trotz der Handlung gewahrt, sind mögliche Störungen oder Beeinträchtigungen, die mit der Verwirklichung des Vorhabens oder der Planung einhergehen, nicht tatbestandsmäßig im Sinne der Art. 12 Abs. 1 lit. a) bzw. b) FFH-RL, Art. 5 lit. b) bzw. d) VS-RL.
cc) Einbeziehung von Vermeidungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Wahrung der Funktion der Lebensstätte
Bei der Prüfung der spezifischen Verbotstatbestände können neben zwingend zu beachtenden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im engeren Sinn, die am Vorhaben ansetzen und die Entstehung von Beeinträchtigungen verhindern, funktionserhaltende und konfliktmindernde Maßnahmen einbezogen werden. Durch solche vorgezogenen Maßnahmen, z.B. Erweiterung oder Verbesserung des Habitats, ist zu gewährleisten, dass es trotz der beeinträchtigenden Aktivitäten nicht zu einem qualitativen oder quantitativen Verlust bei den geschützten Arten kommt. Sie müssen daher unmittelbar am voraussichtlich betroffenen Bestand ansetzen und mit ihm räumlich-funktional verbunden sein 8 . Dazu zählt z.B. die Schaffung von zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits wirksamen Ersatzhabitaten, die von den betroffenen Populationen der geschützten Arten allein oder durch unterstützende Maßnahmen (z.B. Umsiedlung) angenommen werden. Diese Maßnahmen müssen dazu beitragen, die Funktion der Lebensstätte in qualitativer und in quantitativer Hinsicht zu erhalten. Auch die zeitliche Kontinuität der Funktionen der Lebensstätte muss gesichert sein.
7
Vgl. EU-Kommission, Guidance document on the strict protection of animal species of community interest provided
by the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC, Draft-Version 5, April 2006, Ziffer II.3.4.b.
8 Sog. „CEF-measures“ (continuous ecological functionality-measures), Guidance doc. (FN 6), Ziffer II.3.4.d).
............................................................

Die funktionserhaltenden Maßnahmen sind aufgrund der strengen Anforderungen auf die jeweiligen Arten bezogen, haben mit dem jeweils betroffenen Bestand in räumlichfunktionalem Zusammenhang zu stehen und müssen ohne „time lag“ bereits zum Eingriffszeitpunkt funktionieren. Insoweit sind sie von Ausgleichsmaßnahmen und von Ersatzmaßnahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 19 BNatSchG zu unterscheiden 
9 . Bei der Planung der funktionserhaltenden Maßnahmen ist den spezifischen biologischen Eigenschaften der jeweiligen Art (z.B. hohe / geringe Lebenserwartung, großer/geringer Aktionsradius, hohe/geringe Reproduktionsrate, hohe/geringe Standorttreue hohe/geringe Populationsschwankungen) Rechnung zu tragen.
In der Abgrenzung zu Kompensationsmaßnahmen im Rahmen des Art. 16 FFH-RL bzw.
Art. 9 VS-RL, die räumlich einen weiteren Bezug haben, (vgl. unter Pkt. 4 b) werden die
funktionserhaltenden Maßnahmen vorgenommen, um einen günstigen Erhaltungszustand
des lokal betroffenen Bestandes der jeweiligen Art zu gewährleisten 
10 .Die funktionserhaltenden Maßnahmen sind durch Nebenbestimmungen zu sichern 
11 . Um ihre notwendige Verbindlichkeit gewährleisten zu können, sind sie zudem nur im Rahmen von förmlichen Zulassungsverfahren einsetzbar 
12 oder durch öffentlich-rechtlichen Vertrag abzusichern.
Der Erfolg der Maßnahmen ist zu gewährleisten. Viele Arten haben spezielle Habitatanfor-
derungen; das Erfahrungswissen über die entsprechenden Maßnahmen ist bislang eher
gering. Deshalb sollte die „Schadensbegrenzung auf ein unerhebliches Maß“ im Zweifelsfall durch ein Monitoring unterlegt 
13 bzw. durch Funktionskontrollen abgesichert werden. 
14 .b) Verbot des absichtlichen
15
Tötens und Fangens (Art. 12 Abs. 1 lit. a) FFH-RL; Art.
5 lit. a) VS-RL) sowie des absichtlichen Pflückens, Zerstörens usw. (Art. 13 Abs. 1lit. a) FFH-RL)
Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Prüfung der Verbote des Art. 12 Abs. 1 lit.
a), Art. 13 Abs. 1 lit. a) FFH-RL und Art. 5 lit. a) VS-RL. Bei Zugrundelegung des herkömmlichen Individuenbezuges und des Erfordernisses des absichtlichen Handelns lässt sich im Zeitpunkt der Zulassung bzw. Planung nur eingeschränkt prognostizieren, ob und wie diese Tatbestände bei der Umsetzung der betreffenden Vorhaben (Bauausführung, Inbetriebnahme) dann tatsächlich verwirklicht werden. Soweit der unter a) bb) dargestellte funktionsbezogene Ansatz reicht, ist dieser allerdings auch bei der Prüfung der Verbote des Art.
12 Abs. 1 lit. a), Art. 13 Abs. 1 lit. a) FFH-RL, Art. 5 lit. a) VS-RL zu berücksichtigen. Daher
sind auch diese Verbotstatbestände nicht erfüllt, falls die unter a) cc) beschriebenen Maßnahmen ergriffen worden sind. Auch hier ist im Zuge der Bewertung der Tatbestandsmä


9Insofern bestehen gewisse Parallelen zu den Kohärenzsicherungsmaßnahmen nach § 34 Abs. 5 BNatSchG (vgl. auchLANA – AK Eingriffsregelung 2005); hingewiesen wird auf die Rechtslage in Thüringen: Nach § 8 Abs. 2 Satz 3 ThürNatG müssen Ausgleichsmaßnahmen ebenfalls vor Zulassung des Eingriffs durchgeführt sein.
10
Im Sinne der Eingriffsregelung können auch funktionserhaltende Maßnahmen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen i.S.des § 19 Abs. 2 BNatSchG sein.
11
Die Vorgehensweise ist vom Grundprinzip her eng an die Eingriffsregelung angelehnt, so dass es hierzu in Deutschland bereits 30 Jahre methodische Erfahrung gibt.
12
Vgl. Guidance doc. (FN 6), II.3.4.d, Tz. 77.
13
Vgl. Wachter, Lüttmann, Müller-Pfannenstiel, NuL, 2004, 371 (375)
14
Vgl. Guidance doc. (FN 6), II.3.4.d, Tz. 75.
15
zum “Absichtsbegriff” vgl. EuGH: Absichtlich handelt, wer den Handlungserfolg erkannt und die diesen bewirkende Handlung dennoch vorgenommen hat (EuGH, Urteil v. 30.01.2002, Rs. C-103/00, Slg. 2002, I-1147 Rdnr. 34 ff).
............................................................

ßigkeit somit nicht auf das einzelne Exemplar, sondern auf die Wirkungen hinsichtlich des lokalen Bestands der Art abzustellen.
c) die Störungsverbote (Art. 12 Abs. 1 Buchst. lit. b) FFH-RL, Art. 5 lit. d) VS-RL)
Die gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben aus Art. 12 Abs. 1 lit. b) FFH-RL und Art. 5 lit. d)
VS-RL wollen im Interesse eines effektiven Artenschutzes jede absichtliche Störung untersagt wissen, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzuchts-, Brut-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Handlungen, die Vertreibungseffekte entfalten und Fluchtreaktionen auslösen, können von dem Verbot erfasst sein, wenn sie zu einer entsprechenden Beunruhigung der Anhang IV a) Arten oder europäischer Vogelarten führen. Nach der Wertung des § 42 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist dies nur gegeben, wenn die Störung an den Fortpflanzungs- oder Ruhestätten erfolgt.
Insbesondere bei europäischen Vogelarten gilt das Verbot nur, sofern sich diese Störung bzw. Beunruhigung auf die Zielsetzung der VS-RL erheblich auswirkt 

16 . Wann Störungen von Vogelarten nach Art. 5 lit. d der VS-RL vorliegen, kann nur im Einzelfall beurteilt werden. In Betracht kommen diverse Faktoren (Lärm, Vibration, schnelle Bewegung). Eine erhebliche Auswirkung auf die Ziele der Richtlinie besteht, wenn durch die Störung der Bestand oder die Verbreitung europäischer Vogelarten nachteilig beeinflusst werden. Maßstab ist die Auswirkung auf das lokale Vorkommen einer Art, nicht auf Individuen.
d) Zwischenergebnis
Ist der europarechtliche Verbotstatbestand – ggf. unter Einbeziehung der in 3 a) cc) genannten Maßnahmen – nicht erfüllt, stehen Artt. 12, 13 FFH-RL, Art. 5 VS-RL dem Vorhaben/ der Planung nicht entgegen und die Voraussetzungen der Artt. 16 FFH-RL, 9 VS-RL sind nicht zu prüfen.
Ist einer der europarechtlichen Verbotstatbestände erfüllt, müssen die Abweichungsvoraussetzungen der FFH- oder VS-RL wie nachfolgend dargestellt geprüft werden.
4. Die Abweichungsvoraussetzungen von der FFH- und VS-RL
a) keine andere zufrieden stellende Lösung
Art. 16 FFH-RL setzt ebenso wie Art. 9 VS-RL u.a. voraus, dass es keine anderweitige zufrieden stellende Lösung gibt. Ist eine entsprechende Alternative verfügbar, besteht ein strikt zu beachtendes Vermeidungsgebot, das nicht im Wege der planerischen Abwägung überwunden werden kann. Hierbei ist jeweils im Einzelfall unter Beachtung des Verhält-nismäßigkeitsgrundsatzes zu prüfen, ob die Alternative in Bezug auf die mit der Maßnahme verfolgten Ziele „zufriedenstellend“ ist. Die Rechtsfigur ähnelt der Ausnahmeregelung nach Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL, bei der auch nur auf „zumutbare“ Alternativen verwiesen werden darf.
b) Bewahrung des Erhaltungszustandes
16 Vgl. explizit Art. 5 d) VS-RL
............................................................

Weiterhin müssen gemäß Art. 16 FFH-RL „die Populationen der betroffenen Arten in ihrem
natürlichen Verbreitungsgebiet ohne Beeinträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen“. Somit ist nicht auf das einzelne Individuum der geschützten Art abzustellen, sondern vielmehr darauf, ob bzw. inwieweit Beeinträchtigungen der Population zu erwarten sind 
17. Maßstab ist der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art – mag er sich auch aktuell als ungünstig darstellen – , der durch das Vorhaben nicht in Mitleidenschaft gezogen werden darf 18 , nicht dagegen ein nur angestrebter günstiger Erhaltungszustand. Eine Verschlechterung ist dann anzunehmen, wenn sich die Anzahl der die Population bildenden Individuen wesentlich verkleinert.
Entsprechendes gilt auch bei der VS-RL. Auch hier muss nach Art. 13 VS-RL gewährleistet sein, dass sich „die derzeitige Lage nicht verschlechtert“. Unter Rückgriff auf Art. 2 VS-RL ist diese Voraussetzung ebenfalls zu bejahen, wenn sich die Vogelpopulation nicht wesentlich verkleinert.
In der Zulassungsentscheidung sind – soweit erforderlich – Maßnahmen festzusetzen, die die Beibehaltung des (günstigen) Erhaltungszustandes absichern, indem sie die Populationen in vergleichbarer Größe und Stabilität erhalten. Sie sind klar von den oben unter 
3.a) cc) genannten, strengeren Anforderungen unterliegenden „vorgezogenen funktionsbezogenen Maßnahmen” im Zusammenhang mit der Prüfung der Verbotstatbestände abzugrenzen. Weil sie auch nicht unmittelbar auf die Lebensstätte abstellen, sondern auf die Population einer Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ausgerichtet sind, kann hier ein größerer Raumbezug zugrunde gelegt werden.
Die Maßnahmen, die zur Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen der betroffenen Art i.S.d. Art. 16 FFH-RL vorgenommen werden, haben die Aufgabe, die jeweiligen negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die geschützten Arten vollumfänglich zu kompensieren.
Sie sollten möglichst bereits vor der Beeinträchtigung realisiert sein und funktionieren, jedoch können im Einzelfall auch zeitliche Funktionsdefizite (Time lag) auftreten. Die Maßnahmen erfordern eine hohe Erfolgsgarantie und müssen nach dem aktuellen Stand des Wissens konzipiert sein. Die EU-Kommission betont, dass diese kompensatorischen Maßnahmen keinesfalls die erforderlichen Prüfschritte des Ausnahmeverfahrens ersetzen können. Es müssen also stets daneben die übrigen Voraussetzungen des Art. 16 FFH- bzw.Art. 9 VS-RL erfüllt sein.
Die Kompensationsmaßnahmen sind im Rahmen der Zulassungsentscheidung als verbindliche Nebenbestimmungen zu fixieren.
Ähnlich den Kohärenzsicherungsmaßnahmen in der Rechtsfolge einer FFH-Verträglich-keitsprüfung können die im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung zu treffenden Nebenbestimmungen zur Absicherung eines günstigen Erhaltungszustandes zugleich auch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen i.S. der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sein.
c) zwingende Gründe
17
Vgl. Gassner, NuR 2004, 560 (563)
18
Vgl. mwN Gellermann, NuR 2003, 386 (393); Vogt, ZUR 2006, 26
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Schließlich setzen Art. 16 FFH- und Art. 9 VS-RL in jedem Fall voraus, dass besondere Gründe für die Abweichung von den Verbotstatbeständen geltend gemacht werden können. Für die Fachplanung sind insbesondere die Gründe in Art. 16 Abs. 1 lit. c FFH-RL relevant, wonach zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, eine Abweichung ermöglichen können. Art. 9
Abs. 1 lit. a) VS-RL ermöglicht lediglich Abweichungen im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit, im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt, zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fischereigebieten und Gewässern und zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt. Allerdings sind Abweichungen aufgrund von Art. 9 VS-RL generell auch an der Vorgabe aus Art. 2 VS-RL zu messen, wonach die
erforderlichen Maßnahmen der Mitgliedstaaten, um die Vogelbestände auf einen Stand zu halten oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den ökologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht, auch den wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erfordernissen Rechnung zu tragen haben. Diese Wertung berücksichtigt auch, dass in Art. 7 FFH-RL eine Vereinheitlichung des Schutzregimes beider Richtlinien angestrebt wird.
5. Abwägungsbelang nach § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG Für § 19 Abs. 3 Satz 2 BNatSchG und gleich lautendes Landesrecht verbleibt in Bezug auf die durch FFH- oder VS-RL geschützten Arten neben den europarechtlichen Regelungen nur ein geringer Anwendungsbereich in Form einer eigenständigen tatbestandlichen Zulassungsvoraussetzung, soweit der “Biotop”-Begriff über den Begriff der Lebensstätten hinausreicht .Der Regelungsgehalt besteht darin, in Form einer Gewichtungsvorgabe die Hürde zu erhöhen, welche durch die Vorrangentscheidung nach § 19 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG überwunden werden kann. Damit einher geht eine Verlagerung der Beweislast für die Vorrangigkeit des Vorhabensbelangs auf den Projektträger. 
19. 6. Verhältnis FFH-VP – besonderer Artenschutz
Die LANA hält für Anhang IV-Arten, die auch in Anhang II gelistet sind, eine „Doppelprüfung“ nach Art. 6 Abs. 3 und 4 FFH-RL einerseits und Artt. 12, 13, 16 FFH-RL andererseits innerhalb eines FFH-Gebiets nicht für geboten 

20 . Ebenso ist im Interesse eines einheitlichen Schutzregimes keine Doppelprüfung der Vogelarten in einem Europäischen Vogelschutzgebiet erforderlich.
7. Besonderer Artenschutz in der kommunalen Bauleitplanung
Bebauungspläne bewirken zwar selbst noch keine Beschädigung oder Zerstörung von Lebensstätten, dies kann aber bei den auf Grund des Bebauungsplans verwirklichten Vorhaben und Maßnahmen gegeben sein. Dabei ist zu bedenken, dass ein Teil der Vorhaben und Maßnahmen ohne weiteres Zulassungsverfahren verwirklicht wird (insbes. die Erschließungsmaßnahmen) und in vielen Bundesländern für eine Reihe baulicher Anlagen
kein Baugenehmigungsverfahren, sondern nur ein Kenntnisgabe- oder Anzeigeverfahren
vorgeschrieben ist.
19
Vgl. Gassner, NuR 2004, 560 ( 563)
20
So auch Gellermann, NuR 2003, 385 (394); auch die Europ. Kommission spricht sich dafür aus, Doppelprüfungen zu vermeiden, Guidance doc. (FN 6) I 2.3.b RN 43: “such a procedure should avoid any double assessment or incoherence in dealing with the provisions”.
............................................................

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist im Rahmen der Berücksichtigung der Leistungsund Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts bei der Abwägung (§ 1a Abs. 3 BauGB) auch das Schutzgut “Arten und Lebensgemeinschaften” in die Entscheidung einzubeziehen. Die
Betroffenheit von Arten nach Anh. IV FFH-RL oder relevanten Vogelarten ist für die Festlegung des Ausgleichskonzeptes nach § 1a Abs. 3 Satz 2 BauGB von maßgeblicher Bedeutung.
Die Aufnahme lediglich eines Hinweises in den Bebauungsplan, dass ggf. beim späteren Vorhaben eine Befreiung einzuholen ist, (Planung „in eine Befreiungslage hinein “).
21. ist nur dann zulässig, wenn das (EG-) Artenschutzrecht eine Bebauung nicht dauerhaft hindert 

22. Für die Kommunen empfiehlt es sich daher, sich frühzeitig mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzustimmen (die Naturschutzbehörde sollte sich auch intern abstimmen).
Für planfeststellungsersetzende Bebauungspläne gelten generell die Anforderungen aus der Fachplanung.
8. Fachliche Anforderungen, Ermittlung des Sachverhalts
Artt. 5 und 9 VS-RL , Artt 12, 13 und 16 FFH-RL sowie § 62 BNatSchG sind keine spezifische Anforderungen an eine – die Prüfung der Verbotstatbestände und der Ausnahmevor-aussetzungen ermöglichende – Unterlagenqualität zu entnehmen, weder durch Vorgabe entsprechender spezifischer Darlegungslasten beim Vorhabensträger, noch durch Fixierung entsprechender Amtsermittlungen durch die zuständigen Behörden.
Die LANA geht davon aus, dass u.a. hinsichtlich der Bearbeitungstiefe bei der Erfassung europarechtlich geschützter Arten in der Fachplanung entsprechend der Anforderungen aus der Eingriffsregelung bzw. eines landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) vorgegangen werden kann. Maßstäbe hierfür ergeben sich aus den entsprechenden Regelungen des § 20 Abs. 4 BNatSchG bzw. der Landesnaturschutzgesetze, die den Vorhabensträgern entsprechende Darlegungslasten auferlegen 

23 . Dabei ist der Umfang der Ermittlungspflicht abhängig von der jeweils betroffenen Art, der Art der Maßnahme und den naturräumlichen Gegebenheiten 

24 . Die Thematik des besonderen Artenschutzes ist in der Fachplanung nicht neu. Im Rahmen der Eingriffsregelung erfolgte schon bisher bei der Behandlung von „Tieren und Pflanzen“ eine Auseinandersetzung mit gefährdeten Arten. Allerdings wurde bislang der Gefährdungsgrad vor allem anhand fachlicher Bewertungen („Roter Listen“) zugrunde gelegt. Bislang weniger thematisiert wurde der Umgang mit solchen europarechtlich geschützten Arten, die aufgrund ihrer Häufigkeit national oder regional als ungefährdet gelten.
Für eine sachangemessene Prüfung ist ggf. eine Verschiebung bzw. Erweiterung des zu untersuchenden Artenspektrums erforderlich. Grundsätzlich sind zu allen nach den artenschutzrechtlichen Regelungen geschützten Arten, die vom Eingriff betroffen sind, qua-lifizierte Aussagen zu treffen. Ein rein bioindikatorischer Ansatz wird den artenschutzrechtlichen Anforderungen nichtgerecht. Dennoch ist das zu untersuchende Artenspektrum auf
21
BVerwG, Beschl. v. 25.8.1997 – 4 NB 12/97
22
vgl. Vogt, ZUR 2006, 27
23
Für umfangreiche Rechtsprechungshinweise vgl. Fischer-Hüftle/Schumacher, BNatSchG, § 19 Rn 12
24
Vgl. BVerwG, NuR 1997, 607 zu § 8 BNatSchG a.F.
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jene geschützten Arten einzugrenzen, die vom Eingriff tatsächlich betroffen sein können.
Auswahlkriterien für die insofern im Einzelfall (z.B. im Rahmen des Scoping-Prozesses)
festzulegenden „planungsrelevanten“ geschützten Arten stellen dar:
• In Deutschland heimische Art nach § 10 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG (d.h. u. a. keine Arten, die in Deutschland kein natürliches Verbreitungsgebiet oder re-
gelmäßiges Wanderungsgebiet aufweisen) 
• Vorkommen bzw. Verbreitung der Art im Bezugsraum 25
• (Potenzielles) Vorkommen der Art in den Lebensräumen des Planungsraumes
• Empfindlichkeit in Bezug auf das Vorhaben und seine Wirkfaktoren Zusätzlich:
• Naturschutzfachliche Bedeutung im Funktionsgefüge des Bezugsraumes (z.B. Gefährdungsgrad der Art nach Roter Liste (Bund, Land oder Region))
• Begrenzte Population/Unterart
• ‑Allerweltsarten“ bei möglicher Gefährdung isolierter lokaler Population
• Verantwortlichkeit Deutschlands / des Bundeslands für die Art (Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in D, deren Areal im wesentlichen in D liegt oder
die in D ein isoliertes Vorkommen mit genetischer Eigenständigkeit haben) Der Untersuchungsumfang unterliegt in einem Verwaltungsverfahren dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Es ist unabdingbar, die Ermittlungen in sachangemessener Weise zu beschränken. Die Auswahlkriterien dienen daher der angemessenen Abschichtung der zu untersuchenden geschützten Arten im Einzelfall und sind nach Auffassung der LANA als Grundlage für eine sich ggf. anschließende Prüfung der Verbotstatbestände der FFH- und VS-RL auch ausreichend.
Für die Feststellung des Vorliegens der Abweichungsvoraussetzungen ist ein populationsbezogener Ansatz erforderlich. Die Anforderungen hängen von der Gefährung und den spezifischen populationsdynamischen Eigenschaften der jeweiligen Art ab. Da die für diesen Fall zu erfassenden räumlichen Bereiche über den Untersuchungsraum eines LBP hinausgehen können, ist in einem Scoping-Termin ggf. zu klären, in welchem Umfang dem Vorhabensträger eine derartige Aufgabe auferlegt werden kann. Da Maßstab der aktuelle Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Art, nicht dagegen ein nur angestrebter günstiger Erhaltungszustand ist (s.o. 4 c), sind Untersuchungen der Population außerhalb des Einwirkungsbereichs dann nicht erforderlich, wenn sichergestellt ist, dass der Status quo der Art nicht nachteilig verändert wird.

25. Geht über den Wirkraum des Vorhabens ggf. hinaus; Maßstab ist die (lokale) Population

Schluss der Information.

Ich hoffe Ihnen bei Ihren weiteren Planungen eine wichtige Grundlage mehr gegeben zu haben.

In Bezug des Windparkes Golzow und auch zusätzlich des Windparks Krahne, bitten ich um vollständige Einhaltung und Umsetzung der Forderungen des Urteiles des EUGH und der EU- Richtlinien, insbeondere auch in Bezug der funktionserhaltenden Maßnahmen. Diese sind ja aufgrund der strengen Anforderungen auf die jeweiligen Arten bezogen, haben mit dem jeweils betroffenen Bestand in räumlichfunktionalem Zusammenhang zu stehen und müssen ohne „time lag“ bereits zum Eingriffszeitpunkt zu funktionieren. Insoweit sind sie von Ausgleichsmaßnahmen und von Ersatzmaßnahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 19 BNatSchG zu unterscheiden! Die geforderten vertraglichen Bindungen sind bisher leider nicht durch die zuständigen Behörden den Investoren auferlegt worden.  

Wie von mir bereits bemängelt wurde, muss ein Monitoring der Fauna und Flora über einen Zyklus hinweg durch das Landesumweltamt erfolgen und eine dementsprechende Erfassung stattfinden. Erst dann dürfen planerische Schritte durch Investoren erfolgen. Genehmigungen sind dann mit den Erhebungen des LUA und der Erkenntnisse der Antragsteller zu vergleichen. Dementsprechende Schritte in Bezug der Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzmaßnahmen aber auch der geforderten funktionserhaltenden Maßnahmen sind  VOR BAUBEGINN zu planen, zu genehmigen und ABZUSCHLIEßEN!

Jeoch könnte ja auch schon das - aus versehen - verschwundene Gutachten der Vogelschutzwarte Rietzer See mit herangezogen werden. Sollte das in Ihrer Behörde oder im Landratsamt PM nicht mehr auffindbar sein, stellen wir Ihnen eine Kopie gerne Zur Verfügung.
Anmerkung:

Die Gemeinde Golzow hat immer noch die Möglichkeit einen moderaten Rahmen für einen Windpark zu schaffen. Auch die Genehmigung vom LUA stützt sich auf die Unterlagen des Bebauungsplans – beraten und noch nicht beschlossen durch die Golzower Gemeindevertreter. Der Bebauungsplan muss dann nicht neu ausgelegt werden, da die Anlagen nur in der Höhe verkleinert und die Anzahl minimiert wird. Die Stellplätze der 6 Anlagen bleiben identisch. Das ist auch ohne „Neuauslegung“ vor Ort in den Plänen zu ändern/ zu streichen und zu beschließen. Jedoch sind die Zufahrten nach Vorgaben des Landesbetriebes auszuführen. Die Abstandsmaße sind einzuhalten. Die GV sind nicht mehr an der städtebaulichen Vertrag in Hinsicht Höhen und Anzahl gebunden. Somit wäre der Windpark Golzow – in einer moderaten Ausführung - beschlossen.

Ich erlaube mir hier noch auf eine – für die Gemeinde Golzow und somit auch für die Allgemeinheit – sehr gefährliche Praxis der Windkraftplaner und –Betreiber hinzuweisen.

Es ist Usus und in vielen anderen Windparks so geschehen, dass die Errichter einen Antrag an die Behörden stellen, die Naben der Windräder höher zu setzen und im Gegenzug die Rotordurchmesser zu verkleinern. So auch geschehen im Bimsch- Antrag an das LUA zum „Windpark Golzow“. Dies geschehe angeblich aus menschlichen und technischen Gründen.

Die Realität sieht dann – so geschehen in anderen Windparks- folgendermaßen aus:

Der Errichter der Anlagen baut die WEA mit den höheren Nabenhöhen und aus „Versehen“ leider auch die falsche Rotorblätter an. Diese sind dann den neuen Höhen optimal angeglichen. Im Falle des „Windparks Golzow“ wären das denn statt 147 m gestatteter Maximalhöhe dann sagenhafte 180 m Höhe. Natürlich aus Versehen.

Da jedoch dann vollendete Realitäten geschaffen wurden und die Windkraft privilegiert ist, bleiben die viel zu hohen WEA stehen. Eine im Vergleich lächerliche Strafzahlung muss lediglich geleistet werden.

Ich bitte Sie hier, besonders Obacht zu geben. Ich werde mich im Falle solcher Machenschaften „aus Versehen“ dementsprechend verhalten.

Ich bin in Deutschland und Europa in Verbindung mit vielen Fachleuten aus Politik, Wirtschaft und des Rechts. Ich schütze unsere Heimat vor Missbrauch. Helfen Sie bitte mit, eine moderate Lösung zu finden.

Sorgen Sie mit Ihrer Autorität und mit Ihrem Einfluss für eine vollständige Heilung der 

Fehler. 

Ich bitte Sie um Anwendung des geltendem EU- Umweltrechtes und Beachtung der EU- und deutschen Rechtssprechung. Binden Sie die betroffenen Bürger nach EU- Umweltrichtlinie und auch darüber hinaus mit ein. 

Ich verweise hiermit auf die bisher ignorierten fast 800 Unterschriften der Bürger der Gemeinde Golzow, gegen einen überdimensionalen Windpark.

Die Golzower Bürger haben diese Unterschriften nicht vergessen.

Ergänzung am 10.07.2007

Gerne stehen wir Ihnen mit unserem Wissen und unseren Ideen zur Verfügung.

Lassen Sie uns bitte das Geschick unseres Ortes mitgestalten.

Viele Missverständnisse können ausgeräumt werden, indem man miteinander spricht.

Den Gemeindeinteressen stehen knallharte Geschäftleute mit ihren Interessen gegenüber.

Lassen Sie uns gemeinsam das optimale für unsere Gemeinde herausholen.

Das sollte im Mittelpunkt stehen.

Aus ganz Deutschland und Europa bekomme ich Post. Dort wird mir von vielen Bürgern mitgeteilt, was uns erwarten wird. 

mit freundl. Grüßen


i.A. vieler Bürger der Gemeinde Golzow und der BI Gegenwind Golzow

Wolfgang Neumann

Verteiler: GV Golzow, BI Gegenwind, diverse Andere 




Wolfgang Neumann


Brandenburger Str. 49, 14778 Golzow


Telefon	:	(033835) 41 45 5


Telefax	:	(033835) 41 45 8


Funktel.	:	(0170)   7448540


Email	: WNeumannBueroGMM@aol.com	
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